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Obligatorische Haftpflichtversicherung für freiberuflich tätige Ärzte

tet. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter
www.aekbgld.at. 
Nach Gesetz und Rahmenvereinbarung hat jede ärzt-
liche Haftpflichtversicherung für freiberuflich tätige
ÄrztInnen und Gruppenpraxen folgende Mindest ver -
sicherungsbedingungen zu enthalten:
• Mitversicherung von Vertretungen (z.B. wegen

Urlaub, Krankheit oder Fortbildung) sowie Dauer ver -
tretungen; 

• Mitversicherung für in Lehrpraxen bzw. Lehr gruppen -
praxen tätige TurnusärztInnen; 

• Mitversicherung von ärztlichem, nicht-ärztlichem
Personal und FamulantInnen; 

• Umfassende Nachdeckung nach Beendigung der
ärztlichen Tätigkeit bzw. vorübergehender Ein stell -
ung der ärztlichen Tätigkeit; 

• Versicherungsschutz für Schadenersatzver pflichtun -
gen aufgrund des Amts haftungsgesetzes, d.h. für
schulärztliche, amtsärztliche, gemeindeärztliche,
distrikts-, kreis- und sprengelärztliche Tätigkeit; 

• Mitversicherung von Bestand und Betrieb einer
Hausapotheke; 

• Versicherungsschutz für gutachterliche Tätigkeit (At -
teste, Zeugnisse, etc.), ausgenommen ist die Tätig -
keit als gerichtlich beeidete/r Sach ver stän dige/r; 

• Mitversicherung von ärztlicher Tätigkeit bei organi-
sierten Rettungseinsätzen sowie in Vereinen; 

• Versicherung von Schadenersatzverpflichtungen
aufgrund von weltweiten Erste-Hilfe-Leistungen;

Angestellte ÄrztInnen, welche einer freiberuflichen
ärztlichen (Neben)Tätigkeit nachgehen (z.B. Erstellung
von Privatgutachten, Tätigkeit auf Basis eines freien

Wie bereits mehrfach berichtet, wurde mit der 14. Ärz-
tegesetz-Novelle im August 2010 die verpflichtende
Berufshaftpflichtversicherung für in Österreich freibe-
ruflich tätige ÄrztInnen (niedergelassene ÄrztInnen,
wie auch WohnsitzärztInnen) sowie Gruppenpraxen
ein geführt. Zwischen der ÖÄK und dem Ver sich -
erungs  verband konnten die Verhandlungen über eine
Rahmenvereinbarung, die einheitliche Mindest stan -
dards der angebotenen Versicherungen garantiert,
erfolgreich abgeschlossen werden.

Die gesetzliche Haftpflichtversicherung hat eine Min -
dest versicherungssumme von EUR 2 Mio. für jeden Ver -
sicherungsfall, der durch die ärztliche Berufsausübung
verursacht wurde, zu umfassen. Die Haft ungs höchst -
grenze pro einjähriger Versicherungsperiode beträgt
bei einer Gruppenpraxis in der Rechtsform einer
GmbH das 5-fache der Mindest ver sicherungssumme,
bei sonstiger freiberuflicher Tätigkeit das 3-fache. Dies
gilt gleichermaßen für Personen-, Sach- und (reine)
Vermögensschäden. 
Der Versicherungsnachweis, der bis 19.8.2011 durch
den Versicherer zu erbringen ist, ist dann Voraus setz -
ung, um in die Ärzteliste eingetragen zu werden bzw.
zu bleiben (Berufsausübungsvoraussetzung!). Selbst -
verständlich können bestehende Haft pflicht ver -
sicherun gen weiter geführt werden, sofern sie den ge-
setzlichen Voraussetzungen entsprechen.
Die Österreichische Ärztekammer hat gemeinsam mit
dem Versicherungsverband Österreich eine Rahmen -
vereinbarung mit Mindestversicherungsbedingungen
für ärztliche Berufshaftpflichtversicherungen erarbei-
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aufgelisteten Themenkreise (a – d) beziehen und ist in
Stichworten in der Kartei zu dokumentieren.

In der Anmerkung zur Position 014 „Ärztlicher Ko or -
dinie rungszuschlag“ (Anhang 8) wird ab 1. April 2011
der Punkt „Koordinierung der Heilmittelverschreibung
bei multimorbiden Patienten“ ersatzlos gestrichen.

IV. Weitere Änderungen im Medikamentenbereich

1. Zwecks Zielerreichung (siehe III) haben Ver trags -
ärzte ab 1.4.2011 das sog. Öko-Tool (entweder über
die Arztsoftware oder als Webversion über die e-Card-
Infrastruktur) bei der Verordnung von Heilmitteln zu
verwenden. Bei medizinischer Vertretbarkeit und unter
Berücksichtigung einer gesicherten Compliance be-
steht bei mehreren gleich geeigneten Heilmitteln die
Verpflichtung der Verordnung des kostengünstigsten
Heilmittels. Ob im konkreten Behandlungsfall ein wirk-
stoffähnliches Arzneimittel geeignet ist, entscheidet

der behandelnde Vertragsarzt.
Die Vertragsärzte erhalten im Juni 2011 eine Ab gel -
tung in der Höhe von € 200,-- für die Implementierung
des Öko-Tools. Weiters erfolgt ebenfalls im Juni die
Ausschüttung der Restmittel aus der
Heilmittelvereinbarung 2009. 
2. Eine neue Medikamentenvereinbarung zielt auf die
Heranführung der Steigerungsraten der Medi kamen -
ten aus gaben an Restösterreich ab. Bei Zielerreichung
stehen Mittel für Strukturverbesserungen zur Ver füg -
ung. 
3. Gemeinsame Fortbildungen über Poly pharma ko -
therapie sollen sowohl im niedergelassenen wie auch
im Spitalsbereich zur Sensibilisierung beitragen. In wei-
terer Folge wird eine Task-Force, zusammengesetzt
aus Vertretern von Kammer und Kasse unter Ein -
bindung auch der Spitalsärzte, auf Bezirksebene in-
stalliert, um lokalspezifische Besonderheiten zu analy-
sieren und eventuell sinnvolle und mögliche Änderun-
gen herbeizuführen.

T.B.
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Durch den Kärntner Impfschadensfall (Entscheidung
des OLG Graz vom 19.5.2010 in der Rechtssache 6 R
5/10 t) wurden verschiedene Problemkreise wieder
näher an den Mittelpunkt des ärztlichen und juristi-
schen Bewusstseins gerückt.
Im Zentrum standen dabei zwei Fragen:
• Wann liegt eine vollständige und somit rechtlich

wirk same Aufklärung des Patienten vor?
• Wie ist die Frage der Haftung im Fall eines Auf klä -

rungs mangels zu beurteilen?

Seit Mitte des Jahres 2010 fanden zum Thema Schul -
impfungen Gespräche zwischen der Ärztekammer für
Burgenland, dem Land Burgenland und dem Lan des -
schulrat für das Burgenland statt. Verschiedene
Rechts  ansichten und Meinungsverschiedenheiten gip-
felten in einem einstweiligen „Aus“ für die laufenden
Schulimpfungen, da von der Ärztekammer für
Burgenland Ende des Jahres 2010 die Empfehlung ge-
geben wurde, die Schulimpfungen bis zur Klärung
sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Rechts -
 fragen vorerst auszusetzen.
Gleichwohl wurden die Gespräche zwischen allen
Beteiligten fortgeführt.
Zu Beginn des heurigen Jahres konnte eine Lösung der
offenen Rechtsfragen und eine Einigung über das wei-
tere Vorgehen erzielt werden, sodass die gemeinsame
Empfehlung der Ärztekammer, des Landes und des
Landesschulrates ergehen konnte, die Schul impfun gen
begrenzt auf das Sommersemester 2011 fortzusetzen.

Die Schulimpfung – ein Auslaufmodell?
Zum weiteren Vorgehen und zur Lösung der verschie-
denen Problemkreise:

1. Aufklärungspflicht
Die Aufklärung soll zweigliedrig vorgenommen wer-
den:
Dem schriftlich vorgenommenen Teil soll die Ge -
brauchs- und Fachinformationen der Impfstoffe in ei-
ner gekürzten Version zu Grunde gelegt werden.
Diese Unterlagen werden auf Anforderung durch den
Arzt vom Land Burgenland kostenlos zur Verfügung
gestellt. Die Verteilung der Unterlagen übernehmen
die Schulen.
Im 2., mündlich zu ermöglichenden Teil müssen die
Pa tienten (bei Minderjährigen zumindest ein Er zieh -
ungsberechtigter) die Möglichkeit haben, dem imp-
fenden Arzt in engem zeitlichem Zusammenhang mit
der geplanten Impfung persönlich Fragen zu stellen
und Informationen in einer für den Laien verständli-
chen Form zu erhalten. Diese Möglichkeit kann bei-
spielsweise in Einzelgesprächen angeboten werden,
aber auch in Form eines Elternabends an der Schule
(Achtung! Enger zeitlicher Zusammenhang ist auch
diesfalls erforderlich). 
Die Vornahme der mündlichen Aufklärung oder der
Verzicht auf ein weiterführendes Gespräch mit dem
impfenden Arzt sind jedenfalls in Form des Einbehalts
der unterschriebenen Einverständniserklärung durch
den impfenden Arzt zu dokumentieren.
Als mögliche Rechtsfolge einer unzureichenden Auf -

Dienstvertrags oder Werkvertrags) sind ebenso ver-
pflichtet eine Haftpflichtversicherung nach dem Ärz-
tegesetz abzuschließen und nachzuweisen. Aus nah -
men bestehen insofern, als eine Vertretungstätigkeit
be reits vom Versicherungsschutz des Vertretenen um-
fasst ist oder bereits eine anderweitige gesetzliche
Haftpflichtversicherung besteht (z.B. aufgrund der
Tätigkeit als gerichtlich beeidete/r Sach ver stän -
dige/r). 
Hinweis: Turnusärzte und angestellte Ärzte, die "nur" im
Rahmen ihrer Anstellung tätig sind oder ausschließlich
neben ihrer Anstellung Vertretungstätigkeiten nach-
gehen, gerichtlich beeidete Sachverständige sind
oder Sonderklasseeinnahmen im Rahmen ihrer An -
stellung haben, müssen keine verpflichtende Haft -
pflichtversicherung haben. Die Ärztekammer für
Burgenland rät jedoch auch für diese Fälle wegen
des möglichen Regresses den Abschluss einer
Haftpflichtversicherung zu überlegen (diese muss je-
doch nicht den gesetzlichen Kriterien entsprechen).
Wichtig: Auch eine bloße wohnsitzärztliche Tätigkeit ist
als freiberufliche Tätigkeit von der obligatorischen
Haftpflichtversicherung betroffen, sodass auch für
Wohnsitzärzte der Nachweis einer Versicherung erfor-

derlich ist. Die meisten Versicherungsunternehmen
bieten jedoch vergünstigte Tarife an.
Zur Meldepflicht: Die Versicherungen sind verpflichtet,
der Ärzteliste-führenden Österreichischen Ärztekam-
mer im Wege der Länderärztekammern das Bestehen
bzw. den Abschluss einer den gesetzlichen Vor aus -
setzungen entsprechenden Haftpflichtversicherung
längstens bis zum 19. August 2011 zu melden. 
Abschließend machen wir Sie darauf aufmerksam,
dass kraft Gesetz fachspezifische Prämien zu berück-
sichtigen sind und die Höhe der Versicherungsprämie
letztlich in der freien Disposition des Ver sicherungs -
unternehmens und des/der Arztes/Ärztin liegt. 
Die Ärztekammer für Burgenland wird jedoch in ge-
raumer Zeit eine Tarifübersicht von gängigen
Versicherungen publizieren, um Ihnen ein paar An -
halts punkte hinsichtlich der marktüblichen Kon dition -
en zu geben.
Hinweis: Sie sollten daher eventuell mit einer An -
passung Ihrer Haftpflichtversicherung warten, bis wir
eine aktuelle Tarif- und Angebotsübersicht publiziert
haben, damit Sie einen Überblick haben, welche
Angebote es am Markt gibt.
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